
Das Bundesministeri-

um des Innern (BMI)

hat die Möglichkei-

ten zur Inanspruch-

nahme von Alters-

teilzeit kurzfristig

weiter einge-

schränkt. Der Rech-

nungsprüfungsaus-

schuss des Deut-

schen Bundestages

hatte am 17. Februar

2006 beschlossen,

Altersteilzeit – von

einigen Ausnahmen

abgesehen – nur

noch in der Teilzeit-

variante, also nicht

mehr als Blockmo-

dell, zu bewilligen.

B
ereits seit Anfang 2005
war Altersteilzeit für
die Altersgruppe der
55- bis 59-jährigen Be-
amtinnen und Beam-

ten im Blockmodell nur noch für
Schwerbehinderte und ansons-
ten nur noch für Beamtinnen
und Beamte dieser Altersgruppe
in festgelegten Stellenabbaube-
reichen zulässig. 

Mit einem Rundschreibenerlass
vom 28. Februar 2006 sollen ab
dem Stichtag 17. Februar 2006
Bewilligungen grundsätzlich,
auch in der Altersgruppe der 60-

bis 65-Jährigen, in der prinzi-
piell ein gesetzlicher Anspruch
besteht, nur noch im Teilzeitmo-
dell durchgeführt werden. Das
gilt auch für schwerbehinderte
Beamte.

Keine Änderungen 
beim BEV
Ausnahmen gelten jedoch für
die im BMI-Rundschreiben aus-
gewiesenen Stellenabbauberei-
che, unter anderem für das Bun-
deseisenbahnvermögen (BEV)
sowie im Postbereich. Danach
werden Bereiche, in denen Stel-
lenabbau betrieben wird, von
der Einschränkung ausgenom-
men.

Das Bundeseisenbahnvermö-
gen hat inzwischen klargestellt,
dass Beamtinnen und Beamte
des BEV im Sinne von Artikel 1
§ 7 Eisenbahnneuordnungsge-
setz (ENeuOG) – also dem DB
Konzern zugewiesene Beamte,
Beamte in DÜV sowie beim
„Kern-BEV“ beschäftigte Beam-
te – zu den im BMI-Rundschrei-
ben genannten Stellenabbaube-

reichen gehören. Die Ge-
währung von Altersteilzeit 
ist somit für die Beamten des
BEV – wie bisher – an den
dienstlichen Belangen zu orien-
tieren.

GDBA lehnt 
Einschränkung ab
Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA hat sofort nach bekannt
werden des Rundschreiben-Ent-
wurfs Anfang März über den
dbb gefordert, im Rahmen der
gewerkschaftlichen Beteili-
gung, nachdrücklich die ein-
schränkende Maßnahme bei der
Altersteilzeit abzulehnen. 

Die offensichtliche Eilbedürftig-
keit ist aus Sicht der Verkehrsge-
werkschaft GDBA nicht erkenn-
bar. Vielmehr dürften aus der
Umsetzung der 41-Stunden-
Woche für Bundesbeamte seit
dem 1. März 2006 prinzipiell
genügend Ressourcen zur Verfü-
gung stehen, so dass die Ein-
schränkung nicht nachvollzieh-
bar  und  nicht erforderlich
scheint.

Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA und der dbb lehnen jede
weitere Einschränkung der Al-
tersteilzeitregelung ab. Das gilt
nicht nur vor dem Hintergrund,
dass Bundesbeamte bereits
durch die geplante Kürzung der
Sonderzahlung und die Erhö-
hung der Wochenarbeitszeit er-
heblich belastet werden. 

Die weitgehende Streichung des
Blockmodells erfolgt auch der-
art kurzfristig, dass für die Betrof-
fenen eine Anpassung der per-
sönlichen Lebensplanung prak-
tisch nicht mehr möglich ist.

Hinzu kommt, dass die Be-
schränkung auf das Teilzeitmo-
dell – von den konkret aufge-
führten Personalabbauberei-
chen abgesehen – das ursprüng-
liche Ziel der Altersteilzeit, näm-
lich Beschäftigungsmöglichkei-
ten für jüngere Nachwuchskräf-
te zu schaffen, praktisch aus-
schließt. Die Verkehrsgewerk-
schaft GDBA und der dbb ver-
handeln diesbezüglich mit dem
Bundesminister des Innern. J.M.
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Altersgruppe Beschäftigtengruppe Teilzeitmodell Blockmodell

55 – 59 Jahre Beamtinnen und Beamte mit Schwerbehinderung Ja Nein

Beamtinnen und Beamte in den festgelegten 
Stellenabbaubereichen (BEV) Ja Ja

alle anderen Beamtinnen und Beamte Nein Nein 

60 – 65 Jahre Beamtinnen und Beamte mit Schwerbehinderung Ja Nein 

Beamtinnen und Beamte in den festgelegten 
Stellenabbaubereichen (BEV) Ja Ja 

alle anderen Beamtinnen und Beamte Ja Nein 

Derzeit mögliche Bewilligungsformen der Altersteilzeit in
der Bundesverwaltung:

Einschränkung des Blockmodells 
bei Altersteilzeit für Beamte


